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Ernennung von zwei Mitgliedern des Bundes- 
verwaltungsgerichtes mit Wirksamkeit vom  
1.11.2016 bzw. 1.1.2017; Vorschlag an das  
gemäß Art. 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des  
Bundespräsidenten ausübende Präsidium des  
Nationalrates 
 
 
 

VORTRAG AN DEN MINISTERRAT 
 

 

Am 6. September 2016 hat der Ministerrat dem gemäß Art. 64 Abs. 1 B-VG die Funk-

tionen des Bundespräsidenten ausübenden Präsidium des Nationalrates, auf Grund-

lage diesbezüglicher Dreiervorschläge des Personalsenates des Bundesverwaltungs-

gerichtes gemäß § 2 Abs. 4 BVwGG, 40 Bewerberinnen und Bewerber zur Ernen-

nung als Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichtes vorgeschlagen. 

 

Zwei der vorgeschlagenen Bewerber, Mag. Karim ALTGAYER und Dr. Lukas 

RÖPER, LL.M., haben schriftlich bekanntgegeben, ihr Dekret nicht annehmen zu 

wollen und somit ihre Bewerbung zurückgezogen. 

 

Dadurch sind zwei Planstellen von Richterinnen und Richtern des Bundesverwal-

tungsgerichtes zu besetzen. 

 

Ich rege daher an, die Bundesregierung möge dem gemäß Art. 64 Abs. 1 B-VG die 

Funktionen des Bundespräsidenten ausübenden Präsidium des Nationalrates vor-

schlagen, die in den Dreiervorschlägen des Personalsenates des Bundesverwal-

tungsgerichtes Nächstgereihten, Mag. Jörg Clemens BINDER mit Wirksamkeit vom 

1. November 2016 (für die Verwendung auf einem Arbeitsplatz am Hauptsitz Wien 



vorgesehen) und Mag. Alexander BERTIGNOL mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2017 

(für die Verwendung auf einem Arbeitsplatz in der Außenstelle Innsbruck vorgese-

hen) zu Richtern des Bundesverwaltungsgerichtes zu ernennen.  

 

Die Genannten erfüllen die Voraussetzungen des § 207 Abs. 1 RStDG, BGBl. Nr. 

305/1961 idgF, für die Ernennung. Ausschließungsgründe, wie sie im § 208 Abs. 1 

RStDG, BGBl. Nr. 305/1961 idgF, aufgezählt sind, liegen nicht vor. 

 
 
 
Ich stelle daher den  
 

Antrag, 
 

die Bundesregierung wolle beschließen, dem die Funktionen des Bundespräsidenten 

ausübenden Präsidium des Nationalrates die Ernennung von 

 
 Mag. Jörg Clemens BINDER 

 

zum Richter des Bundesverwaltungsgerichtes mit Wirksamkeit vom 
1. November 2016 
 
sowie 
 

 Mag. Alexander BERTIGNOL 

 
zum Richter des Bundesverwaltungsgerichtes mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2017  
vorzuschlagen. 
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